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merben; inbem er bet ben öffentlichen Sehörben mög=
ïic^ft gleichlautenbe poligeilidje ißorfdjrtften anftrebt, um
eine größere Serbceitung unb Sicherheit bon Slcetplen»
anlagen gu erleichtern; inbem er (Streitigleiten gmifdjen
feinen SRitgliebern megen ®arbib= ober Slcetplenfragen
auf fdhiebëgericbtlidjem SBege beilegen hilft; inbem er
burd) bie greffe, öffentlidhe Vorträge unb anbere ge=

eignet erfdfeinenbe SRittel bie gntereffen beg Sereing
förbert unb in geeigneter SBeife ober burd) bag gad)=

organ beg Sereing bie SRitglieber auf bem Saufenben
hält; unb enblid) inbem er gachaugftedungen organifiert
ober bag Nötige beranlafd, fold)e im §n= ober Slug=

lanbe gu befctjicfen. Ser Serein gählt big jeijt gegen
60 SRitglieber. ißräfibent ift £ierr ißrof. griebtjeim
in Sern; ©etretär=Kaffier §ert ®. fßärli Sangerter
in Si et. Sie in ben Statuten borgefelfene Kontrod=
ftetle ift in ber ißerfon beg §rn. ißrof. 31. 9i of fei in
©olothurn befefü morben. ^perr ißrofeffor fRoffel
wirb oorläufig auch öte Snfpektiouen übernehmen, ferner
mürbe eine Sifte bon 16 (schiebgridjtem aufgeteilt, bie

in berfdjiebenen ©täbten ber ©dîtbeig mofjnen.

©cmerbegericljte. Sie bier ©emeinben beg Söbeli:
gnterlaken, Unterfeen, Statten unb Sönigen haben bie

Einführung ber ©emerbegeridjte befdjloffen. ipanbmerfer»
unb ©emerbeberein, 3lrbeiterunion unb ipotelier= unb
SBirteberein hatten in einer gemetnfamen ©ittgabe biefe
Einführung bedangt. SBemt nun noch t)ie Regierung
bem borberatenen ^Reglement bie guftimmung erteilt,
tonnen bie ©emerbegeridjte nach getroffener Söahl in
gunttion treten. Sig je|t finb unfereg Söiffeng im
Kanton Sern ©emerbegeridjte blog in ben ©täbten
Sern unb Siel eingeführt.

Unlauterer äßettbewerb. 2lm 8. Sattuar ift im Kanton
Sutern bag ©efeg betreffenb ben unlautern SBettbemerb
in Kraft getreten. ®g menbet fid) bagfelbe namentlich
gegen fotgenbe Sljatbeftänöe; ©chmiubelhafte fRettame,
Sodbögel in ben ©chaufenftern, Qualitätg» unb Quam
titätgberfchleierung, Slnfd)Wärgen ber ©emerbegenoffen,
unlautere, heimliche Slugbeutung ber Konfumenten.

$iirtf)erifcheê ©tcwtêbergiber! Käpfnacl). ®er Zürcher
Kantongrat hat ben fRegierunggrat eingelaben, ben Ser=
tauf ober bie Siquibation beg Sergroerkeg Käpfnad) gu
prüfen.

Slcettjleitgaêejplofton. (Korr.) Eine furchtbare Slce=

tplengagejplofion ereignete fich Iefcte 2Bod)e im neuen
Sahnhofreftaurant ©ltrbrü ber „Siretten" 5Reuenburg=
Sern. SBirt |>umi mollte, alg bag @ag fchlecht brannte,
ben gehler auffuchen, unb leiber nahm er bagu ein
Sicht, mit bem er in ben Kederljalg ging, too ber

Slpparat aufgeftellt mar. fßlö|lid) ejplobierte ber Keffel.
Ser Suftbrud mar fo ftark, bah gmffe ©teine mit=
geriffen mürben; ein folcher fiel aud) auf bie Sruft beg

Iferrn §urni, ber halb tot aug ben Srümmertt gegogen
unb Sagg barauf bon feinen furchtbaren Seiben burd)
ben Sob erlöft mürbe. Sie fogen. Sogelbiele im Sad)
mar meggeriffen, bie Qiegel mit meggefd)Ieubert, bie

ftarïe Kederthüre gerfdjmettect morben; Stüde babon
riffen einen SSeinhahnen aug bem gafs unb ein Seil
SSein ergofi fich in ben Keder. Saut Slugfage fod ber

Slpparat nie gut funktioniert haben. Sin melier ©tede
bag ©ag aügftrömte, roirb mohl nicht ermittelt merben
können, ba adeg gertrümmert mürbe. ®g ift rein un=
begreiflich, baff beim fd)lechten gunktionieren ber ©ag=

apparate immer unb immer mieber ein Sicht genommen
mirb gum Stachfeljen, anftatt im Sunkeln ben SSaffer»

gufluh abgufteden unb fo bie ©agprobuktion abgubredjen,
bann gehörig gu lüften unb menigfteng Y2 ©tunbe gu=

gumarten, big bag ©ag fid) gang berftüdjtigt hat unb
erft bann, menn kein ©aggerud) mehr mahrgunehmen
ift, ein Sicht gu bermeitben. @0 kommt biefeg fd^öne Sicht
burd) foldje ©ebankenlofigkeit tn enormen SRifjtrebit.
SRan fagt, ein SBirt in ©ümmenen, ''A ©tunb bon
©urbrü, habe fofort nach Setanntmerben beg Unglüdg
feinen Slpparat abbrechen Iaffen, unb eg mirb hier wohl
roeit unb breit hemm fid) nicht fobalb jemanb ent=

fdjliefjen, Slcetplengag einguführen aug gurcfjt bor äljn=
liehen Kataftrophen. K.

Slnmerkung ber fReb. SRan erfieht Ijieraug bie

SSidjtigkeit ber ©rünbuug beg ©chmeiger. Earbib= unb
Slcetplenbereing, bon bem unter ber fRubrit „Serbanbg»
mefen" in ber heutigen Stummer bie fRebe ift.
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werden; indem er bei den öffentlichen Behörden mög-
lichst gleichlautende polizeiliche Vorschriften anstrebt, um
eine größere Verbreitung und Sicherheit von Acetylen-
anlagen zu erleichtern; indem er Streitigkeiten zwischen
seinen Mitgliedern wegen Carbid- oder Acetylenfragen
auf schiedsgerichtlichem Wege beilegen hilft; indem er
durch die Presse, öffentliche Vorträge und andere ge-
eignet erscheinende Mittel die Interessen des Vereins
fördert und in geeigneter Weise oder durch das Fach-

organ des Vereins die Mitglieder aus dem Lausenden

hält; und endlich indem er Fachausstellungen organisiert
oder das Nötige veranlaßt, solche im In- oder Aus-
lande zu beschicken. Der Verein zählt bis jetzt gegen
60 Mitglieder. Präsident ist Herr Prof. Friedheim
in Bern; Sekretär-Kassier Herr E. Pärli-Bangerter
in Viel. Die in den Statuten vorgesehene Kontroll-
stelle ist in der Person des Hrn. Prof. A. Rössel in
Solothurn besetzt worden. Herr Professor Rössel
wird vorläufig auch die Inspektionen übernehmen. Ferner
wurde eine Liste von 16 «schiedsrichtern aufgestellt, die

in verschiedenen Städten der Schweiz wohnen.

Verschiedenes.
Gewerbegerichte. Die vier Gemeinden des Bödeli:

Jnterlaken, Unterseen, Matten und Bönigen haben die

Einführung der Gewerbegerichte beschlossen. Handwerker-
und Gewerbeverein, Arbeiterunion und Hotelier- und
Wirteverein hatten in einer gemeinsamen Eingabe diese

Einführung verlangt. Wenn nun noch die Regierung
dem vorberatenen Reglement die Zustimmung erteilt,
können die Gewerbegerichte nach getroffener Wahl in
Funktion treten. Bis jetzt sind unseres Wissens im
Kanton Bern Gewerbegerichte blos in den Städten
Bern und Biel eingeführt.

Unlauterer Wettbewerb. Am 8. Januar ist im Kanton
Luzern das Gesetz betreffend den unlautern Wettbewerb
in Kraft getreten. Es wendet sich dasselbe namentlich
gegen folgende Thatbestände: Schwindelhafte Reklame,
Lockvögel in den Schaufenstern, Qualitäts- und Quan-
titätsverschleierung, Anschwärzen der Gewerbegenossen,
unlautere, heimliche Ausbeutung der Konsumenten.

Zürcherisches Staatsbergwerk Käpfnach. Der Zürcher
Kantonsrat hat den Regierungsrat eingeladen, den Ver-
kauf oder die Liquidation des Bergwerkes Käpfnach zu
prüfen.

Acctylengasexplosion. (Korr.) Eine furchtbare Ace-

tylengasexplosion ereignete sich letzte Woche im neuen
Bahnhofrestaurant Gnrbrü der „Direkten" Neuenburg-
Bern. Wirt Hurni wollte, als das Gas schlecht brannte,
den Fehler aufsuchen, und leider nahm er dazu ein

Licht, mit dem er in den Kellerhals ging, wo der

Apparat aufgestellt war. Plötzlich explodierte der Kessel.

Der Lustdruck war so stark, daß große Steine mit-
gerissen wurden; ein solcher fiel auch auf die Brust des

Herrn Hurni, der halb tot aus den Trümmern gezogen
und Tags darauf von seinen furchtbaren Leiden durch
den Tod erlöst wurde. Die sogen. Vogeldiele im Dach
war weggerissen, die Ziegel mit weggeschleudert, die

starke Kellerthüre zerschmettert worden; Stücke davon
rissen einen Weinhahnen aus dem Faß und ein Teil
Wein ergoß sich in den Keller. Laut Aussage soll der

Apparat nie gut funktioniert haben. An welcher Stelle
das Gas ausströmte, wird wohl nicht ermittelt werden
können, da alles zertrümmert wurde. Es ist rein un-
begreiflich, daß beim schlechten Funktionieren der Gas-
apparate immer und immer wieder ein Licht genommen
wird zum Nachsehen, anstatt im Dunkeln den Wasser-
zufluß abzustellen und so die Gasproduktion abzubrechen,
dann gehörig zu lüften und wenigstens '/2 Stunde zu-
zuwarten, bis das Gas sich ganz verflüchtigt hat und
erst dann, wenn kein Gasgeruch mehr wahrzunehmen
ist, ein Licht zu verwenden. So kommt dieses schöne Licht
durch solche Gedankenlosigkeit m enormen Mißkredit.
Man sagt, ein Wirt in Gümmenen, Stund von
Gurbrü, habe sofort nach Bekanntwerden des Unglücks
seinen Apparat abbrechen lassen, und es wird hier wohl
weit und breit herum sich nicht sobald jemand ent-
schließen, Acetylengas einzuführen aus Furcht vor ähn-
lichen Katastrophen. T.

Anmerkung der Red. Man ersieht hieraus die

Wichtigkeit der Gründung des Schweizer. Carbid- und
Acetylenvereins, von dem unter der Rubrik „Verbands-
wesen" in der heutigen Nummer die Rede ist.
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